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 Amt der Wiener Landesregierung 
 

 Dienststelle: Magistratsdirektion 
  Geschäftsbereich Recht 
  Verfassungsdienst und 
  EU Angelegenheiten 

 Adresse: 1082 Wien, Rathaus 
 Telefon: 4000 82349 
 Telefax: 4000 99 82310 
 e mail: post@md v.wien.gv.at 
 DVR: 0000191 

 

MD VD  1224 1/11 Wien, 5. Dezember 2011 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Allgemeine Grundbuchs  
gesetz 1955, das Grundbuchsum  
stellungsgesetz, das Liegenschafts  
teilungsgesetz, das Baurechtsgesetz, 
das Urkundenhinterlegungsgesetz, 
das Wohnungseigentumsgesetz 2002 
und das 1. Euro Justiz Begleitgesetz 
geändert werden (Grundbuchs No  
velle 2012  GB Nov 2012); 
Begutachtung; 
Stellungnahme 
 
zu BMJ Z95.001/0002 I 4/2011 

 

 
 
An das 

Bundesministerium für 

Justiz 

 

 
Zu dem mit Schreiben vom 27. September 2011 übermittelten Entwurf eines Bundes

gesetzes wird nach Anhörung des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien wie folgt 

Stellung genommen: 
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Zu Artikel 2 Z 1 (§ 5 GUG): 

 
Entsprechend der vorliegenden Formulierung wird lediglich die Einsicht in Pläne aus 

der Urkundensammlung gewährleistet, eine Abschrift davon jedoch nur nach Maßgabe 

der technischen Möglichkeiten. 

 

Begründet wird diese Einschränkung damit, dass die Erstellung von Abschriften we

gen der bei den Gerichten vorhandenen einfachen Drucker nicht möglich bzw. sinnvoll 

sei. 

 

Außer Acht gelassen wird hier, dass es sich bei den gegenständlichen Plänen ohnedies 

um elektronische Dokumente handelt und deshalb die (Ermöglichung der) Speiche

rung auf Datenträgern oder Übermittlung an anzugebene elektronische Adressen tech

nisch wohl möglich und zudem kostengünstiger wäre, und damit das Recht auf eine 

Abschrift im Sinne einer jederzeit verfügbaren, vervielfältigbaren und speicherbaren 

Wiedergabe gewährleistet werden könnte. 

 

 

 Für den Landesamtsdirektor: 

 

 

 Mag. Jürgen Fischer 
Mag. Andreas Wostri Obermagistratsrat 

 

 

 

Ergeht an: 

1.  Präsidium des Nationalrates 
 
2.  alle Ämter der Landes  

regierungen 
 
3.  Verbindungsstelle der 

Bundesländer 
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4.  MDZ 

(zu MDZ  2856/2011 Tie) 

mit dem Ersuchen um Weiter  
leitung an die einbezogenen 
Dienststellen 
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